
MKSchG anzuwenden. Hiernach konnte — wie auch nach 
der jetzigen Regelung — das außerhalb einer Ehe ge
borene Kind auch für die Vergangenheit Unterhalt von 
seinem Erzeuger verlangen, so daß im Ergebnis der Un
terhalt für das Kind Jens für die Zeit vom 23. April 
1965 bis zum 31. März 1966 berechtigt eingeklagt wurde.
Möglicherweise hat das Bezirksgericht seiner Entschei
dung die Überlegung zugrunde gelegt, das Kind sei zu 
jener Zeit noch ehelich gewesen, deshalb vom Ehemann 
der Mutter unterhalten worden und könne aus diesem 
Grunde nicht nochmals vom Verklagten Unterhalt be
gehren.
Für den Fall, daß das Bezirksgericht diese Auffassung 
vertreten hat, ist im Hinblick auf seine neue Entschei
dung darauf hinzuweisen, daß nach der Rechtsprechung 
des Obersten Gerichts zu § 1709 BGB der Unterhalts
anspruch eines außerhalb der Ehe geborenen Kindes, 
das von seiner Mutter, deren Ehemann oder deren Ver
wandten unterhalten worden war, nicht auf diese über
gegangen ist (OG, Urteil vom 24. November 1955 — 
2 Zz 101/55 - NJ 1956 S. 281; OGZ Bd. 4. S. 150), sondern 
weiterhin dem Kind gegenüber seinem Erzeuger zu
steht.
Anders ist hingegen der Unterhaltsanspruch für die 
Zeit vom 1. April 1966 bis zum 7. Juni 1966 zu beurtei
len. Mit dem Inkrafttreten des FGB änderte sich die 
Rechtslage insoweit, als nach § 21 Abs. 2 FGB der Un
terhaltsanspruch des Berechtigten auf Dritte — unter
haltspflichtige Verwandte, staatliche Organe, andere 
Personen — übergeht, wenn sie an Stelle des Verpflich
teten Leistungen erbracht haben. Damit erfolgt ein ge
setzlicher Forderungsübergang, der zur Folge hat, daß 
in dem Umfang, in dem ein Dritter zum Unterhalt des 
Berechtigten beigetragen hat, diesem kein Anspruch 
mehr zusteht. Er ist deshalb nicht berechtigt, insoweit 
nochmals entsprechende Forderungen gegenüber dem 
Unterhaltsverpflichteten zu erheben.
Aus der gesetzlichen Regelung des § 21 Abs. 2 FGB er
gibt sich für das Gericht die Pflicht, die Begründetheit 
des Unterhaltsanspruchs auf ihre zeitliche Dauer, ins
besondere ihren Beginn, zü prüfen. Dieses Erfordernis 
besteht bei einem außerhalb der Ehe geborenen Kind 
in aller Regel, weil sein Unterhalt im allgemeinen erst 
einige Zeit nach der Geburt eingeklagt wird, so daß 
zwischenzeitlich meist ein anderer an Stelle des Erzeu
gers Leistungen erbracht hat. Das Gericht hat deshalb 
zur allseitigen Aufklärung des Sachverhalts bei der Prü
fung des Anspruchs auch zu ermitteln, ob in der Ver
gangenheit ein Dritter für das Kind an Stelle des Un
terhaltsverpflichteten eingetreten ist und in welchem 
Zeitraum und in welchem Umfange das geschehen ist. 
Erst wenn auch diese Fragen geklärt sind, ist es mög
lich, darüber zu entscheiden, für welchen zurückliegen
den Zeitraum noch Unterhalt für das Kind von dessen 
Vater beansprucht werden kann. Ebenso kann erst auf 
der Grundlage eines umfassend geklärten Sachverhalts 
darüber befunden werden, ob möglicherweise der Un
terhaltsanspruch noch teilweise berechtigt ist. Das wird 
immer dann der Fall sein, wenn zwar ein anderer an 
Stelle des Erzeugers Leistungen erbracht hat, diese in 
ihrer Höhe jedoch nicht denen entsprachen, die der Un
terhaltsverpflichtete nach seinen wirtschaftlichen Ver
hältnissen zu erbringen hätte. Da unter dieser Voraus
setzung der Anspruch auf den Dritten nur in dem Um
fange, in dem tatsächlich geleistet wurde, übergegangen 
ist, steht dem Unterhaltsberechtigten der über diesen 
Betrag hinausgehende Anspruch auf Unterhalt weiter
hin zu.
Vielfach hat die Mutter des Kindes selbst, über ihre 
eigenen Pflichten hinausgehend, im Rahmen ihrer wirt
schaftlichen Möglichkeiten und nicht selten unter Zu
rückstellung eigener Bedürfnisse dazu beigetragen, das

Kind an Stelle des Vaters zu unterhalten, so daß der 
Zahlungsanspruch auf sie übergegangen ist. In einem 
solchen Fall bestehen keine Bedenken, daß die Mutter, 
wenn sie den Unterhalt des Kindes gemäß §§ 46 Abs. 1, 
43 FGB im eigenen Namen einklagt, zugleich die Er
stattung der von ihr erbrachten Leistungen gemäß § 21 
Abs. 2 FGB von dem Verklagten mit verlangt. Im Hin
blick darauf, daß sowohl der Unterhaltsanspruch für 
das Kind als auch der Rückforderungsanspruch für er
brachte Leistungen sich gegen den Verklagten richten 
und beide Verpflichtungen gegenüber der Klägerin zu 
erfüllen sind, kann im allgemeinen davon abgesehen 
werden, im einzelnen zu ermitteln, in welchem Umfange 
die Klägerin an Stelle des Verklagten und neben der 
Erfüllung ihrer eigenen Pflichten Unterhalt gewährt 
hat.
Bei erneuter Verhandlung wird das Bezirksgericht des
halb zu prüfen haben, ob in der Zeit ab 1. April 1966 
an Stelle des nunmehr unterhaltsverpflichteten Ver
klagten ein anderer Leistungen für das Kind erbracht 
hat. Sollte die Klägerin über ihre eigenen Verpflich
tungen als Mutter hinausgehend für den Verklagten 
Unterhalt gewährt haben, stünde ihr insoweit ein Rück
forderungsanspruch zu. Es wäre dann — wie oben aus
geführt — möglich, daß sie den Unterhaltsanspruch für 
das Kind und ihren eigenen Anspruch im gleichen Ver
fahren geltend macht.
Sollte sich allerdings ergeben, daß der Ehemann der 
Klägerin in dieser Zeit für das Kind Unterhaltsleistun
gen erbracht hat, wäre zu ermitteln, welchen Umfang 
sie angenommen haben und in welcher Höhe er deshalb 
gemäß § 21 Abs. 2 FGB Ansprüche gegenüber dem Ver
klagten geltend machen kann. Seiner Forderung stünde 
nicht entgegen, daß der Ehemann das Kind, solange 
noch nicht festgestellt war, daß er nicht dessen Vater 
ist, auf Grund eigener gesetzlicher Pflicht unterhalten 
hat. Da die Klägerin zu jener Zeit bereits von ihrem 
Ehemann geschieden war, wird es im vorliegenden Ver
fahren nicht schwierig sein, falls überhaupt noch Zah
lungen des Ehemannes für das Kind erfolgt sind, ihre 
Höhe festzustellen, weil sie auf Grund der bereits voll
zogenen Trennung der Eheleute und damit auch des 
Kindes und des Ehemannes in Form von Unterhalts
zahlungen erfolgt sein dürften.

Zutreffend wird im Kassationsantrag darauf hingewie
sen, daß sich in anderen Fällen Schwierigkeiten bei der 
Sachaufklärung ergeben können, wenn Ehemann und 
Kind bislang in einer Familie zusammengelebt haben, 
so daß die Leistungen des Ehemannes nicht im ein
zelnen zu ermitteln sind, weil sie im Rahmen des Fa
milienaufwands gemäß § 12 FGB erfolgten. Hier wird 
das Gericht u. U. den geleisteten Betrag schätzen müs
sen. Anhaltspunkte hierfür ergeben sich aus den wirt
schaftlichen Verhältnissen der Familie. Es ist auch zu
lässig, unter Berücksichtigung der Einkommensverhält
nisse des Ehemannes, seiner sonstigen Unterhalts Ver
pflichtungen und etwaiger weiterer beachtlicher Um
stände die Richtlinie Nr. 18 des Obersten Gerichts über 
die Bemessung des Unterhalts für minderjährige Kin
der zur Schätzung mit heranzuziehen. Gegen eine solche 
Verfahrensweise bestehen deshalb keine Bedenken, weil 
die Richtlinie als Ausgangspunkt für die Unterhalts
festsetzung von den Verhältnissen ausgeht, die zwi
schen Eltern und Kind im Fall ihres Zusammenlebens 
in einer Familie bestehen.
Sollte der geschiedene Ehemann der Klägerin für das 
Kind an Stelle des Verklagten Leistungen erbracht ha
ben, hätte das Bezirksgericht weiterhin zu prüfen, ob 
der Verklagte unter Beachtung seiner wirtschaftlichen 
Verhältnisse für den Zeitraum ab 1. April 1966 zu wei
teren Unterhaltszahlungen verpflichtet wäre.
Das käme dann in Frage, wenn der Ehemann in ge-

7 41


